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Unternehmensporträt
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Bedingt durch die Globalisie-
rungsprozesse unserer Wirt-
schaft nimmt der Automati-

sierungsgrad stetig zu. Auf der
Grundlage der Ergebnisse des Risk
Management findet eine Optimie-
rung der Instandhaltungskosten
bei gleichzeitiger Steigerung der
Verfügbarkeit der Produktionsan-
lagen statt. Der optimale Zustand
von Produktionsanlagen wird zu
einem überlebenswichtigen Faktor
für den Unternehmenserfolg.
Gleichzeitg müssen Qualitäts- und
Umweltmanagementsysteme den
hohen Produktionsstandard unter
gleichzeitiger Berücksichtigung der
Umweltgesetze und ökologischer
Gedanken der Bundesrepublik
Deutschland und Europas sichern.

Neben Kostendruck und steigen-
dem Wettbwerb hat das Manage-
ment zusätzlich die Veränderungen
im Gesetzesumfeld zu beobachten.
Durch die Ausweitung des europä-
ischen Binnenmarktes und durch
die immer weiter ansteigende sub-
sidiäre Bedeutung nationaler Be-
stimmungen im Verhältnis zu eu-
ropäischen Bestimmungen wach-
sen die Anforderungen an die ge-
setzeskonforme Produktion.

Eine der derzeit prominentesten
Gesetzesinitiativen aus Brüssel ist
REACH, ein Gesetz zur Risikoab-
schätzung und Registrierung von
Chemikalien. Alleine der Entwurf
dieses Gesetzes, das evtl. noch
2005 verabschiedet wird, hat der-
zeit rund 1400 Seiten!

In einem Satz: Modernes tech-
nisches Management wird immer
komplexer, womit  das Risiko für
das verantwortliche Management
wächst.

Jüngstes Beispiel für den Zwang
zur Veränderung der innerbetrieb-
lichen Organisation und der Neu-
ordnung der Haftungssituation des
Managements ist die neue Be-
triebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV), die seit Oktober 2002 in
Kraft ist. Die gesetzeskonforme Be-
reitstellung und Benutzung von Ar-

„Strukturanalyse zur Umsetzung der
Betriebssicherheitsverordnung“
Eine Methode zur Erkennung des Handlungsbedarfs in
Unternehmen und der Absicherung der Verantwortlichen

n addition to cost pressures and
increasing competition, a company’s

management must also observe chan-
ges in the legal sphere. Through the expan-
sion of the European internal market and
the ever increasing subsidiary importance
of national regulations in relation to Euro-
pean regulations, the demands on a pro-
duction that conforms to legal standards
are growing.
The most recent example for the pressure
to effect change on the internal company
organization and to reform of the liability
situation of management is the new Ordi-
nance on Industrial Safety and Health
(OISH), that has been in effect since Octo-
ber 2002.
The provision and use of equipment at
work in a manner that conforms with the
law, the organization of industrial safety
and the concentration of responsibility and
liability on the management are the goals
of the industrial safety directive – and as
such they must become an elemental part
of company processes.
The OISH consequently continues the path
begun by the earlier industrial safety law
towards a prevention oriented company
regulation system under company res-
ponsibility. It surpasses this goal by placing
sole responsibility in the management and
not replacing this with governmental
monitoring.
The operator (the employer) acts under his
own authority. There can be no disclaimer
of liability through the governmental moni-
toring agencies and their certifications.
Legal sanctions also threaten executive
bodies and executive officers in companies
or administrations. For this reason, de-
mands for the careful attendance to this
responsibility by the employer have been
drastically increased in the last few years.
As result, management are now confronted
with a responsibility and liability that is
no longer assumed by governmental moni-
toring agencies and cannot be reduced by
means of delegation.

”Structural Analysis
for the Implementa-
tion of the Ordinance
on Industrial Safety
and Health”

beitsmitteln bei der Arbeit, der Or-
ganisation des Arbeitsschutzes und
der Konzentration der Verant-
wortung und Haftung auf das Ma-
nagement sind Zielsetzung der
Betriebssicherheitsverordnung –
und werden dadurch elementarer
Bestandteil der Unternehmens-
abläufe.

Die BetrSichV führt in konse-
quenter Weise den im ArbSchG ein-
geschlagen Weg zu einem präven-
tionsorientierten betrieblichen
Regelungssystem in Betreiber-
verantwortung fort. Sie überhöht
dieses Ziel dadurch, dass sie nun
die Alleinverantwortung des Ma-
nagements festschreibt und es
nicht durch staatliche Überwa-
chung ersetzt.

Diese Festschreibung erfolgt da-
durch, dass in allen Handlungsan-
weisungen der Betriebssicherheits-
verordnung formuliert wird: „Der
Arbeitgeber hat ….“

Eine Delegation kann nur erfol-
gen an befähigte Personen, wobei
es sich aber nur um eine Delegati-
on des Handelns handelt, die kei-
ne vollständige Delegation der Haf-
tung und Verantwortung beinhaltet

Der Präventionsgedanke wird
durch mehrere Prinzipien reali-
siert:
1. Die Verpflichtung zur Prüfung

aller im Einsatz befindlichen
Arbeitsmittel

2. Die Durchführung einer umfas-
senden Gefährdungsbeurteilung
sowohl arbeitsplatz- als auch ar-
beitsmittelbezogen im Kontext
zur Arbeitsorganisation, Arbeits-
ablauf und Arbeitsaufgabe

3. Sicherstellung der sicheren Be-
reitstellung und Benutzung von
Arbeitsmitteln

4. Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes bis hin zum
Management
Die Verantwortlichen des Unter-

nehmens tragen heute die alleini-
ge Verantwortung für die von ihnen
eingesetzten Arbeitsmittel. War frü-
her der Betrieb „Überwachungs-

objekt“ z. B. der Berufsgenossen-
schaften oder der Technischen
Überwachungsvereine, die die
Prüfaufgaben nach festen Regeln
übernommen haben, so hat sich
diese Aufgabe gewandelt. Der Ar-
beitgeber wird durch die Be-
trSichV der alleinig Handelnde und
Verantwortliche.

Er ist verpflichtet, die Betriebs-
sicherheit in Eigenverantwor-
tung zu organisieren und zu ge-
stalten. Dieser Selbstverantwor-
tungsgedanke kommt insbesonde-
re dadurch zum Ausdruck, dass
der Arbeitgeber
1. Arbeitsmittel identifizieren

muss, deren Handhabung er
während des gesamten Lebens-
zyklus sicher gestalten muss,

2. Ge fährdungsbeur te i lungen
durchführen muss,

3. für Arbeitsmittel im Rahmen
von Gefährdungsbeurteilungen
den Kreis der Benutzer, Prüf-
pflichten, Prüffristen und Prü-
fer festlegen muss,

4. die regelmäßige Unterrichtung
der Mitarbeiter sicherstellen
muss und

5. eine Organisation aufzubauen
hat, die die Einhaltung der
Pflichten aus der BetrSichV si-
cherstellt.
Dies geschieht vor dem Hinter-

grund allgemein formulierter
Schutzziele der BetrSichV (und des
ArbSchG).

Die Betreiberverantwortung für
die Betriebssicherheit ist wie zuvor
erwähnt zu sehen im Geflecht der
nationalen und europäischen Ge-
setze, Verordnungen, Richtlinien
und sonstigen Bestimmungen.

Der Betreiber  (der Arbeit-
geber) ist eigenverantwortlich
tätig. Es findet keine Enthaf-
tung durch staatliche Über-
wachungsstellen und deren
Zertifikate statt.

Auch  strafrechtliche Sanktio-
nen drohen Organen und Füh-
rungskräften in Unternehmen oder
Verwaltungen. Damit sind die An-
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forderungen an die sorgfältige
Wahrnehmung dieser Verantwor-
tung durch die Arbeitgeber in den
letzten Jahren laufend verschärft
worden mit dem Ergebnis, dass
Manangement einer Verantwortung
und Haftung gegenübersteht, die
nicht mehr durch staatliche Über-
wachungsstellen entzogen wird
und auch durch die Mittel der De-
legation nur gemildert werden
kann.

Die „Betreiberverantwortung“
stellt sich für die handelnden Per-
sonen wie folgt dar:
– bestehende gesetzliche „Betrei-

berpflichten“
– latente Risiken infolge einer

Pflichtverletzung und eines et-
waigen Verschuldens (bei mög-
lichen Schäden)

– Übernahme der daraus resultie-
renden Rechtsfolgen.
Die Aufgabe des Managements

lautet daher, eine innerbetriebliche
Organisation aufzubauen, die
nachweislich den gesetzlichen An-
forderungen nachkommt.

Die nachweisliche Wahrneh-
mung dieser Aufgaben ist wichtig,
um einem möglichen Organisati-
onsverschulden vorzubeugen. Da-
bei kommt der Überwachung der
delegierten Aufgaben eine elemen-
tare Bedeutung zu.

Mit Blick auf die BetrSichV ist
die „Strukturanalyse zur Umset-
zung der BetrSichV“ eine Metho-
de, den Nachweis über die Wahr-
nehmung der Betreiberpflichten
im Arbeitsschutz/Anlagensicher-
heit nachzukommen.

• Durch die Analyse und den an-
schließenden Workshop wird
ein individueller „Fahrplan“
speziell für Ihren Betrieb zur
Umsetzung der BetrSichV er-
stellt.

• Dieser Fahrplan liefert den Füh-
rungsverantwortlichen die not-
wendige Hilfestellung, alle ihre
Pflichten erfolgreich wahr-
zunehmen.

• Der neuen unternehmeri-
schen Verantwortung tragen
die Führungskräfte nach innen
und außen nachvollziehbar
Rechnung und mindern ihre
Haftung

• Der volle Gestaltungsspielraum
für einen zielgerichteten Einsatz
der Ressourcen Ihres Unterneh-
mens wird ausgenutzt und da-
mit Zeit und Kosten gespart.

Ewald Langenohl, Dr. Winfried
Grieger

Thus the task facing management is to
create an in-company organization that
can be demonstrated to comply with the
legal requirements.
The transfer of responsibilities in order to
minimize liability is an important element
of this.  The responsibility of executive
officers for a company’s negligence still re-
mains, however, which includes the follow-
ing situations:
1. The lack of an appropriate organiza-

tion,
2. the delegation of task to a person or per-

sons not suited in accordance the ap-
plicable regulations,

3. incorrect and/or inadequate operating
instructions and the lack thereof,

4. monitoring and the elimination of  defi-
cits not in accordance with regulations
and

5. the lack of documentation in accord-
ance with regulations

In order to delegate an optimum of respon-
sibility via the transfer of responsibilities,
an exact definition of tasks is essential.
Here it must be ensured that the organiza-
tion, delegation and supervisory responsi-
bility remains at the highest level of ma-
nagement.
Proof of attendance to these task is impor-
tant in order to prevent company liability.
As such, the monitoring of the delegated
tasks is of elemental importance.
With respect to the OISH, the ”structural
analysis for the implementation of the Or-
dinance on Industrial Safety and Health”
is a method of complying with the atten-
dance to company liability in industrial
safety/equipment safety.
The processes necessary for the functioning
of the company for which it is important
that the OISH can be proven to have been
implemented are analyzed. Based on the
results of these structural analyses, all the
necessary measures for the complete imple-
mentation of the duty of plant operators
are demonstrated to the operator along
with assistance in choosing what action to
take.
In conclusion, for the structuring of a well-
functioning company organization, knowl-
edge regarding the regulatory work is an
important element, from which correct
action can be derived.
Without company-internal monitoring of
compliance with the delegated tasks,
protection from possible sanctions cannot
be attained.
Summary:
• The structural analysis is the overrid-
ing intellectual starting point for un-
derstanding and implementing the OISH.
• Through analysis and the resulting work-
shop, an individual ”schedule” tailor-
ed to your company for the implementa-
tion of the OISH will be created.
• This schedule provides responsible exe-
cutive officers with the necessary assistan-
ce, for successfully fulfilling all their
responsibilities.
• The new company responsibility must
be taken into comprehensive account by
executive officers both internally and
externally, thus reducing their liability.
• The complete design latitude for the goal-
orientated implementation of the resources
of your company is fully utilized, thus sav-
ing time and money.

Es werden die notwendigen be-
trieblichen Prozesse hinterfragt,
die für die nachweisliche Umset-
zung der BetrSichV wichtig sind.
Basierend auf den Ergebnissen
dieser Strukturanalyse werden
dem Betreiber alle  erforderlichen
Maßnahmen zur vollständigen
Umsetzung seiner Betreiberpflich-
ten aufgezeigt und Handlungshil-
fen aufgezeigt.

Zusammenfassend lässt sich für
den Aufbau einer gut funktio-
nierenden betrieblichen Organi-
sation empfehlen, dass die Kennt-
nisse um das Vorschriftenwerk ein
wichtiges Element sind um folge-
richtiges Handeln abzuleiten.

Ohne eine innerbetriebliche
Überwachung in der Wahrneh-
mung der delegierten Aufgaben
wird die Sicherheit vor möglichen
Sanktionen allerdings nicht er-
reicht werden.
Fazit:
• Die Strukturanalyse ist der  um-

fassende gedankliche An-
satz, die BetrSichV zu erfassen
und umzusetzen.
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Info:Die Pflichtenübertragung ist da-
bei ein wichtiges Instrument, um
die Haftung zu minimieren. Die
Verantwortlichkeit der Führungs-
kräfte bleibt jedoch bestehen für
das Organisationsverschulden, das
folgende Fälle umfasst:
1. Das Fehlen einer entsprechen-

den Organisation
2. Das Delegieren der Aufgaben an

Personen, die nach geltenden
Bestimmungen nicht geeignet
sind

3. Fehlerhafte und/oder mangel-
hafte Arbeitsanweisungen und
das Fehlen solcher

4. Nicht ordnungsgemäße Überwa-
chung und Beseitigung von
Mängeln

5. Das Fehlen einer ordnungsge-
mäßen Dokumentation
Um mit der Pflichtenübertragung

auch ein Optimum an Verantwor-
tung zu delegieren, ist eine genaue
Definition der Aufgaben unentbehr-
lich. Dabei ist zu beachten, dass die
Organisations-, Delegations- und
Aufsichtspflicht bei der obersten
Unternehmensleitung bleibt.


